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Katholische Carıtas Normensystem sozialer Hıiıltfen

Wenn Verfassungsartikeln der Bundesländer die freie Wohlfahrtspflege ıhre Be-
Statıgung erfährt, Artikel Vertragen 7zwischen Staat und Kirche siıch MIL der
Wohlfahrtsarbeit der Kırchen befassen und die freie Wohlfahrtspflege annähernd
70 speziellen Bestimmungen des Bundes ZUr Wohlfahrtspflege, Jugendhilfe und (Je-
sundheit und LWAa entsprechenden Zahl des Landesrechts erwähnt IST, stellt
sıch die Frage, ob Schrifttum HEG eit Standort, Aufgaben und Wirkraum
katholischer Carıtas und iıhre derzeıtigen Probleme richtig gesehen werden 1

Im Grund WEeIsen diese und manche andere mehr verunsichernden als klärenden
Darstellungen Mangel aut S1e schweigen sıch über den theologischen Standort
der Gemeininschaftscaritas und ihren Vollzug als Wesensfunktion der Kirche aus“®
S1C serfzen sıch VOT allem nıcht MItTt dem vielschichtigen Problem auseinander, welchen
Auftrag und welche Funktionen diese Gemeinschaftscaritas System NOTMILEI-

ter soz1aler Hılfen autf dem Grund soz1alen Rechtsstaats verantworten hat und
welcher Weiıse hierbei die bestehende pannung 7zwiıischen Liebe und Recht

siıch darstellt und bewältigen ist 3.
Anlaß ZUT Autklärung dieser Sachverhalte sollte auch die Regierungserklärung VOT

dem Deutschen Bundestag Januar 1973 SC1IN, der die beispielhafte soz1al-
CAarıtatıve Arbeit der Kırchen bestätigt wiırd und die Bundesregierung 7zudem 151-=

chert, „dafß die soz1alen Einrichtungen der UOrganısationen und der freien
Wohlfahrtspflege VO Staat nıcht angetLastet werden, weıl die Gemeinschaft S1C

raucht

Rahner, Praktische Theologie und kırchliche Sozialarbeit, arıtas (1967) 354
Zacher, Freiheıit nd Gleichheit der Wohlfahrtspflege (Köln 104 Eppler, Probleme der
Sozialarbeit der industriellen Gesellschaft Jugendwohl (1973) 5 f Nell Breunıing, Kirche
und o7z1ıale rage, dieser Zschr 191 (1973) 125 f

Vgl Klein, Dıie Verfassung der deutschen Carıtas, ıhre Bedeutung für die zeitgerechte Erfüllung
des Carıtasauftrages (Freiburg 23 fi 9 Völkl,;, Dienende Kirche Kirche der Liebe (1969) 170, bes
260—302; Hemmerle, Carıtas ı Kirche und Gesellschaft (Festvortrag be1i der Einweihung des Lorenz-
Werthmann-Hauses

Vgl Zur Debatte, Themen der Katholischen Akademie Bayern (4972) Nr Kleın,
Christ un Kirche der soz1alen Welt Zur Stellung der arıtas Spannungsfeld VO' Liebe und
echt (1956) 19 ers Das echt aut Oz1ıale Hılten als gesellschaftspolitisches, verfassungsrechtliches
und kırchliches Problem, Klerusblatt München 257
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Der innerkirchliche Standort_ katholischer Gemeinschaftscaritas

Es ISt keiner elit ernstlich 1ın Zweıfel gestellt worden, da{fß neben der persön-
lichen Carıtas des Christen ıne kirchliche Gemeinschaftscaritas geben mu{(ß Die heu-
tigen institutionellen Ausformungen katholischer Carıtas bestätigen dies. Unsicherheit
zeichnet sich aber 1n der rage nach ihrem innerkirchlichen Standort ab, einmal darauf
beruhend, weıl 1n der Geschichte der Kirche nach Zeıten, Völkern und Notständen
diese Gemeinschaftscaritas in unterschiedlichen und sich wandelnden Formen siıch VCI-

wirklicht hat, Z anderen dıe derzeitigen Schwierigkeiten 1ın der theologischen Ab-
klärung sıch VO  w daher ergeben, dafß der Kirchenbegriff selbst und dıe Ortsbestimmung
der Kirche Samıt iıhrer gesellschaftlichen Wirklichkeit siıch 1n einem bedeutsamen Wan-
de]l efinden. In diıesem entwicklungsgeschichtlichen Übergang hat das Zweite Vatı-
kanum 1n der Kirchenkonstitution VO AAr 11 1964 ohl die wichtigste Entscheidung
über die Gemeinschaftscaritas der Kirche getroffen In ihr wırd dıe VO  w Christus
gestiftete Kirche als Gemeinschaf des Glaubens, der Hoffnung und der Liebe, hier
auf Erden als sichtbares Gefüge verfaßt, bestätigt. „Christus wurde VO Vater gesandt,
den Armen frohe Botschaft bringen, heilen, die bedrückten Herzens sind (Lk —+ 18),

suchen und heijl machen, W AS verloren WTr (Lk 19 10) In ÜAhnlicher Weise
umgıbt die Kirche alle mi1t ihrer Liebe, dıe Von menschlicher chwachheit angefochten
sind, Ja 1n den Armen und Leidenden erkennt S1e das Bild dessen, der s1e gegründet
hat und selbst eın Armer und Leidender WAar. Sie muührt sıch, deren Not erleichtern,
und möchte Christus 1n ihnen dienen“ (Nr. 8

In dem Dekret über das Apostolat der La1ien 1St die Liebestätigkeit des Volkes (Söf=
tes als apostolisches Wirken aller Glieder der Kirche verschiedentlich herausgestellt
(Nr 2 Das Apostolat der Liebe wırd als der zröfßte Auftrag des Herrn bezeichnet
(Nr 3) Im gleichen Dekret erfolgt der Brückenschlag VO  e} der Carıtas des einzelnen
Christen ZUuUr Gemeinschaftscaritas der Kirche (Nr 8 Diese Gemeinschaftscaritas wird
als Pflicht der anzen Kıirche un als iıhr unveräußerliches echt bezeichnet

Trotz dieser eindeutigen Aussage des Zweiten Vatikanums bereitet dıe Standort-
bestimmung der kirchlichen Gemeinschaftscaritas MI1t ihren zwingenden Bezügen 1n
d1ie diesseitige Gesellschaftlichkeit als vertaßte Kirche nach W 1e VOT deshalb Schwier1g-
keiten, weıl der ezug VO  3 geistliıcher Ordnung und der Ordnung der zeitlichen Dıinge
mehr in einem gew1ssen Gegensatz als 1n ihrer NSCH Verbindung gesehen wird. Beide
Urdnungen siınd in dem Plan Gottes verbunden, „dafß Gott selbst 1n Christus die
elt als NeUuUe Schöpfung wıieder aufnehmen wıll, 1m Keım hier auf Erden, vollendet

Ende der Tage“ (Laiendekret, Nr 5 Im tiefsten Grund beruht diese Verbin-
dung zwıschen geistlicher Ordnung und diesseitiger Welt auf der Menschwerdung

Völk]l, 1n arıtas (1965) 113
In diesem Zusammenhang SIN die Aussagen des Konzıils 1mM Kap ber die Ordnung des Aposto-lats mit dem Einbezug der Liebestätigkeit der Laıien verdeutlicht: vgl insbesondere Nr.
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Christi. S0 gesehen 1St kirchliche Liebestätigkeit nıcht 1Ur Funktion innerhalb der
geistlichen Ordnung, innerkirchliche Funktion, vielmehr handelt siıch bei ihr
einen Gegenstandsbereich, der auch in das Innerweltliche hineingehört. © Fra der Eigen-
gesetzlichkeıt innerkirchlichen Verhaltens un: der Eigengesetzlichkeit innerweltlicher
Sachbereiche spiegeln sıch die carıtatıven Werke wıder.“ 6 In diesem Sınn sınd die
Worte des jetzıgen Papstes Paul N 1n seiner Ansprache Z Generalversammlung
der Carıtas Internationalıis 1965 verstehen: 95  1e Kirche hat allen
Zeiten gewußßt, da{fß das christliche Mysterium sıch 1n den Werken der Nächstenliebe
ertüllen mußfß, aber scheint, als wollten dıe Zeichen der eit auf ine noch eindring-
iıchere Art diese Forderung wieder 1n Erinnerung bringen, daß sıch der Glaube 1m
Werk der Liebe erweıisen und erfüllen mufß.“ Die Vertreter der natıonalen Carıtas-
verbände werden hierbei VOIIN apst aufgefordert, dıe Organisationsmethoden und
echnıschen Hıltsmittel HSC Zeit 1n stärkerem Ausmafß als bisher für den carıta-
tiven Dienst und für die hierzu einzusetzenden Einrichtungen ausZuUunNutzen, 1in
dieser Weıse überhaupt imstande se1ın, den vielfältigen Gefährdungen des Menschen
1n unNnseTrer modernen Welt schnell un wirksam begegnen können. Diıesem Anlıegen
versucht der apst 1n seiner GCSS.II]tVCI'Q.IItWOI'tqu für die katholische Carıtas 1n der
Weıse gerecht werden, da{fß einmal den internationalen Zusammenschlufß der
nationalen Caritasverbände 1n der Carıtas Internationalis erneut bestätigt und ZU

anderen ZUur Sıcherung der notwendigen Planung, Koordinatıion und Kooperatıon
soz.aler und carıtatıver Aktivitäten, angefangen \AG)  . Katastrophenhilfen bıs Struk-
LUr- und Entwicklungshilten, ein besonderes Instrument dem Namen „Papst-
lıcher Rat Cor Unum  «“ geschaften hat

Es INAaS verwundern, daß der aps be] seinen grundsätzlichen Verlautbarungen
..  ber dıe katholische Carıtas nıicht tür nötıg findet, sıch über deren Stellung und
Aufgaben 1n solchen Ländern auszulassen, 1n denen sıch 1in der Fortentwicklung freiheit-
licher demokratischer Verfassungen m1t soz1alen Akzentuierungen und Zielbestim-
INUNSCHN ıne ausweıtende Verrechtlichung sozialer Lebensbezüge vollzieht, WwW1e€e
in der Bundesrepublik Deutschland der Fall 1St. Hıer 1St zunächst sehen, dafß Ver-
lautbarungen VO  e höchster kırchlicher Stelle die Gesamtsıtuation der Kırche 1mM Auge
haben und 7zudem die Verwirklichung der soz1ı1alen Gerechtigkeit iın den verschıiedenen
Ländern und Kontinenten beachtliche Unterschiede aufweist. Dazu kommt, dafß dıe
Verwirklichung der soz1alen Grundrechte des Menschen 1n der Bundesrepublik Deutsch-
and 1n beispielhafter Weiıse durch Gesetzgebung und Rechtsprechung vervollkommnet
worden 1St und VO  w 1er Aaus sıch die besondere Problematik 1m Verhältnis VO  D katho-
lischer Carıtas und staatlicher Sozlalverantwortung 1n einem 5System normierter ‚—

zialer Hıiılfen stellt (Z Bundessozialhilfegesetz, Jugendwohlfahrtsgesetz, Kranken-
hausfinanzierungsgesetze, Kıindergartengesetze).

Hırschmann, Ortsbestimmung der Carıtas 1n Kirche un Gesellschaf* (Referat aut dem Zentral-
rat des Deutschen Carıtasverbands 28
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Katholische Carıtas 1m Koordinatensystem sozı1aler Hılfen

In dem Ma({ß, 1n dem die Kirche 1im Zug einer allgemeinen Vergesellschaftung dıe
damıt verbundene zunehmende Verrechtlichung bejaht, weıl 1m Zeichen eiıner VECEI-

rechtlichten Welt dıe Menschen ıhr Wohl durch i1ne Fülle VO  w rechtlichen Ordnungen
bereichert haben und dadurch die Rechte des Menschen 1n seiner Subjektstellung und
in der Zielsetzung staatlıcher und gesellschaftlicher Bemühungen ehesten ihre Be-
stätigung finden können 1n dem yleichen Ma{iß MUu dıe Kırche aber auch darauft be-
stehen, da{ß ıhr 1m Bereich soz1aler Hıltfen die Freiheit voller Entfaltung und die
Verwirklichung iıhrer unabdingbaren Verpflichtung tatıger Nächstenliebe erhalten
bleibt. Hierauf MUuU die Kirche schon deshalb bestehen, weil nıcht verkennen ISt,
da{fß parallel m1t der Mehrung des Wohlstands insbesondere die seelische Not 1n uUuNseTrer

Gesellschaft gewachsen 1St. Ile Altersstufen sınd hiervon betroften. Mag der moderne
Soz1ialstaat 1m Zug der Vermehrung soz1ıaler Sıcherungen Beispielhaftes leisten,
bleibt eın wesentliches Stück 1n der Nächstenhilfe, das nıcht erfüllen Z haber ine pPeI-
sonhaft gyedachte und vollzogene mıtmenschliche Hılfe, die den Menschen 1n seiner
gottgeschöpflichen Ganzheit mit Leib un: Seele erfassen veErmagß. Die staatlichen
Sozlalgesetze bestätigen diese Erkenntnis sınd infolgedessen angelegt und VCI-

suchen, dem türsorgerischen Erfahrungssatz entsprechen, da{fß dem Menschen 1n Not
1n seiner Personwürde un Freiheit Aaus$s recht verstandener Nächstenhilfe eın Helfer Aus

innerer Freiheit polar gegenübersteht und auf diese Weıse eın personhaftes und fa-
mılıenbezogenes Hılfeverhältnis exıstent werden kann.

Wer heute dafür eintritt, die Kırche solle sıch AUS dem Bereıich gesetzlich yeordneter
Sozialhilfe und Jugendhilfe zurückziehen und diese dem Staat überlassen (vgl Anm
hat dıe Wandlung des Verständnisses über den Hiıltevollzug noch nıcht ZUr Kenntnis
M  MMeN. Das kırchliche ngagement erstreckt sıch nıcht 1Ur aut Randzonen, sondern
ertaßt die Viaelfalt soz1ıaler Hılten, Beratung, Gesundheitshilfe, Krankenhilfe,
Eıngliederungshilfe, Hıltfen für die Famaılie, Hıiltfen für dıe Alten, Hılten für Gefähr-
dete und nıcht Z wenıgsten die besonders gewichtigen erzieherischen Hiltfen
geht In allen diesen Bereichen 1St Hıiılte 1ın iıhrem Kern weltanschaulich fundiert un
aus der katholischen Sıcht 1n der relig1ösen Motivatıon anzubieten und vollziehen.

Verfassungsrecht und Gesetzesrecht bestätigen den Carıtasauftrag der Kirche. Das
Bundesverfassungsgericht hat AUS gegebenem Anlaß dies noch einmal unterstrichen

Vgl Schreiben der Deutschen Bischofskonferenz über „Mi1e Kırche 1n der plutalıstischen Gesellschaft
Uun! dem demokratischen Staat der Gegenwart“, Nr 26 Die Kırche, die als olk Gottes keine persöon-
lıchen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen, rassıschen der natıonalen Schranken kennt, 11
dazu beitragen, da{ß die Grundrechte der Menschen und die Grundsätze der Gerechtigkeit und Liebe 1mM
öffentlichen Leben erkannt und verwirklicht werden.

SS L 7’ S, 10 Bundessozialhilfegesetz VO' 1961 Uun: SS 1 3, Jugendwohlfahrtsgesetz VO  w
961 des Bundessozialhilfegesetzes stellt die persönliche Hılfe als Art normierter Hılte heraus und
verdeutlicht damıiıt seinen unmıiıttelbaren eZUug den Grundrechten unseres Verfassungsrechts.

Urteıil des Senats VO': 16 Okt. 1968 „Zum Selbstverständnis der christlichen Kirchen gehören
hinsichtlich der Religionsausübung ıcht L1LUT der Bereich des Glaubens un des Gottesdienstes, ondern
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Im Bereich der staatlıchen Rechtsgemeinschaft hat SOmMIt katholische Carıtas Recht
und Freiheit voller Entfaltung. Hierbei 1St aber bedenken, da{fß 1 Bezugsbereich
der Soz1ialstaatsklausel und srundrechtlicher Freiheiten die Kiırche keine W1e auch 1M-
iNer Bevorzugung VOor anderen gesellschaftliıchen Gruppilerungen VO' Staat

kann. Die kirchlichen Positionen und Chancen bestimmen sıch VO  a} der
soz1alen Funktion und ıhrer Eftizienz. Die letzte Entscheidung über das kirchliche
Angebot fällt der Hiltesuchende, der heute sa als Glaubensbruder, W1e die Praxis
immer wieder bestätigt, GEUET,; annehmen kann und damıit über das „marktgerechte“
Angebot entscheidet. Hiıerbei hat die fachliche Qualifikation des carıtatıven Angebots
ıhre besondere Bedeutung.

Die Kırche kann VO Gemeinwohlträger 1n jedem Fall aber verlangen, daß ıhr
nach verfassungsrechtlicher Gleichheit auch Gleichbehandlung widerfährt. Mırt diesem
Verfassungsprinzip siınd Tendenzen unvereinbar, relig1ös motivıerte Lebenshilfen,
w1e S1e VO  3 evangelıscher Diakonie und katholischer Carıtas erantwortet werden,

unterwandern und auszuschalten. Beispiele hierzu siınd in HMO GEOT: eıt immer wieder
testzustellen 1

ber diese Versuche, relig1ös gepragte Hilfen zurückzudrängen und an-

dern, hınaus geht ZAIT eIit 1n der Bundesrepublik ıne gesellschaftspolitische und
sozzalpolitische Auseinandersetzung über freie Wohlfahrtspflege überhaupt, über ihren
Standort, ihre Eıgenständigkeit, iıhr Selbstverständnis und ihre Zuordnung ZzUu Öf-
fentlichen Träger sozialer Hılten. Während bislang das Verhältnis VO behördlicher
und treier Wohlfahrtspflege 1n einer partnerschaftlichen Zuordnung verstanden wurde,
eın kooperierendes Miteinander mIi1t entsprechenden rechtlichen Ausformungen galt,

das auch die behördliche Sozialverwaltung ihren weıten und vielfältigen Bereich
sozlalgestaltenden Verhaltens stellen gehalten Wal, mehren siıch Auffassungen und
Versuche, die freie Wohlfahrtspflege stärker auf die behördlichen Träger zuzuordnen
und S1e gew1issermaßen 1n ihren Dıenst nehmen. S50 1St verstehen, WE sıch die
Verbände der freien Wohlfahrtspflege diese Entwicklung mMassıv ZUr Wehr SEet-

ZCN, mehr, weıl S1e VO  w Regierungen 1n Bund und Ländern 1n ihren Posıitionen
und Leistungen bestätigt und anerkannt werden, während Miıtglieder dieser Regie-
rungen da und dort ıne andere Sprache sprechen und arüber hinaus gesetzgeberische
Inıtiatıven ıne eindeutige Veränderung des Verhältnisses VO  3 staatlicher und gesell-
schaftlicher Sozlalverantwortung anstreben 1

auch die Freiheit ZUr Entfaltung un Wirksamkeit 1n der Welt, w1e Cr ihrer relıg1ösen und diakonischen
Aufgabe entspricht. Die tätıge Nächstenliebe 1St nach dem Neuen Testament eine wesentliche Aufgabe für
den Christen und wırd VO'  - der katholischen wI1ıe evangelischen Kırche als kirchliche Grundfunktion VOI-
standen.

Klein, Das echt autf soz1iale Hıltfen (S Anm 289
11 In der Regierungserklärung VO] 18 1973 (IX) werden die Kirchen un! ıhre carıtatıve

Arbeit e1gens gelobt, die Einrichtungen der treien Wohlfahrtspflege als für die Gemeinschaft unentbehr-
lıch bezeichnet. Der Bundesminister ftür wirtschaftliche Zusammenarbeit außert sich dahın, „daß dıe
Verbände, dıe Ja beweglicher S1IN\| als der Staatsapparat, immer CcCu«c Pionieraufgaben übernehmen und
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Diese Entwicklung wiırd einmal durch LLUL oft festgestellte untundierte Kritik
der Tätigkeit der freien Wohlfahrtspflege gefördert, ZU anderen wird 1n Ww1ssen-

schaftlich verbrämten Publikationen die treije Wohlfahrtspflege 1in ihrer Bedeutung
in Frage gestellt, VOT allem mM1t der Behauptung, daß S1€e heute ihre traditionellen
Dienste 1n der Nächstenhilte kaum mehr 1n ausreichendem Maß bereitstellen könne 1:
womıiıt etztlich gesagt seın soll, da{fß der Staat den Sozialbereich 1n 1ne komplexe
Fıgenverantwortung übernehmen musse.

Dıie UÜbernahme sozialer Verantwortungen durch den Staat bis hin UE Funktions-
vollzug 1m Einzelfall führt Z weltanschaulichen Neutralisierung der Nächstenhilte.
Diesem Prozefß können die freien Verbände einschliefßlich der Kirchen 1LUFr begegnen,
WCII111 S1e ıhre Posıtionen, ıhre Motivatiıonen und ihre Dienste und Einrichtungen über-
prüfen und dıe ZUT: Behebung unbestreitbar bestehender Mängel notwendigen Ma{ßs-
nahmen einleiten. Die beiden Kirchen siınd nach iıhrem Auftrag hierzu verpflichtet.
Daß relig1ös motivierte Nächstenhilte heute mehr denn Je gefragt 1St, bestätigt die

dafür andere, inzwischen öftenrtlich anerkannte Aufgaben staatliche Stellen der auch der staatlichen
Gesetzgebung übertragen. Nıemals wırd CS möglich se1n, die Flexibilität, die Anpassungsfähigkeit, die
Phantasıe treier Verbände entbehren. ber die Gesellschaft wırd 1Ur menschlicher, W CII diese Ver-
bände ıcht belastet werden mMI1t Aufgaben, die für Ss1e Zur outıne gehören, die S1E 1Ur eisten haben,
we1ı  1 die Gesellscha f+ sıch ıcht rührt“ 6 Eppler, Probleme der Sozialarbeit 1n der iındustriellen Gesell-
schaft, 1n ® Jugendwohl, 1973, f 9 WOMmMIt doch nmifßiverständlich eröffnet wird, daß dıe frejen Verbände
1m Bereıich normierter sozıialer Hilten ıhre Verantwortungen den Staat abgeben sollen, während 1n
der geNANNTLEN Regierungserklärung (XI) davon die ede ist, daß sıch heute eın Bürgertypus SC-
bildet habe, der seine Freiheit auch 1m Geflecht der soz1ıalen und wirtschaftlichen Abhängigkeiten behaupten
wolle, daß heute eın vitaler Bürgergeist ber eine exakte Wıtterung für die Notwendigkeıit der Be-
wahrung VO' Grundwerten des Lebens bestehe und dıe moralische raft eines Volks sıch 1n seiner Bereit-
chaft ZU' Miıtleiden, 1n seiner Fähigkeit, denen helten, die Hılte brauchen, und 1n seiner Toleranz
gegenüber dem anderen erwelse. Welchen Stellenwert und welche Glaubwürdigkeit können derartıge
Erklärungen haben 1n eiıner sozialpolitischen Sıtuation, die VO'  ‘ Bemühungen epräagt 1St, staatliche Tals
ständıgkeiten auszuwelıten, u.,. 1m Biıldungswesen, be1i den Kindergärten, der Vorschulerziehung, der
Ausbildungsförderung, dem Krankenhauswesen, der Sozial- und Jugendhilfe un: der Altenhilte? Im
Grund zeichnet sıch eine verfassungsrechtlich bedenkliche Überdehnung staatlicher Sozialverantwortung
ab, die sıch eıiner mit demokratischen Freiheiten unvereinbaren dirigistischen Funktionskontrolle manı-
festiert, w1e CS sıch 1n flagranter Weise bei den Krankenhausfinanzierungsgesetzen O1 Bund nd Län-
ern un einem geplanten Aufsichtsgesetz ber die Einrichtungen der Altenhilte erwelst Klein,
Grünes Lıcht für freie Wohlfahrtspflege?, 1n ! KNA-Informationsdienst, 19739 U .-M Feige,
Das eistet der Staat nıe!, 1n : KNA-Korrespondenz, ( Maıer, Ziele antıkirchlicher ropa-
ganda, 1n * KNA-Bayerischer Dıenst, 16 7AS S Schelsky, Mehr Demokratie der mehr Freiheit?
Der Grundsatzkonflikt der Polarısierung 1n der Bundesrepublik Deutschland, 1n : FAZ, 733 Bul-
linger, Verfassungsrechtliche Überlegungen ZUn1 Entwurt eines Bundesgesetzes ber Altenheime, 1n :
Carıtas, 1973;

Zacher, Faktoren un Bahnen der aktuellen sozialpolitischen Diskussion, 1! Archiv für
Wissenschaft un Praxıs der soz1alen Arbeıit (1972) 761 „Mittlerweıle hat der allgemeine Rückgang der
Bereitschaft Dienstleistungen auch die Personalressourcen der freien Wohlfahrtspflege ertafßt. Sıe
tüllen die Rollen des Monopolisten cht mehr AUS Freie Wohltfahrtspflege 1St herkömmlich 1n hohem
Maß kirchliche (religions- und weltanschauungsgemeinschaftliche) Sozialarbeit. Der Rückgang der Zahlen
der aktiven Kırchenmitglieder, des öftentlichen Einflusses der Kirchen un! der allgemeinen Bereitschaft,
relig1ös eterminierte Soz1ialarbeit tolerieren, verlagert deshalb Posıtionen iınnerhalb der freien Wohl-
{ahrtspflege und verändert ihre Einflußmöglichkeiten gegenüber Oftentlichkeit und Politik.“
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Repräsentativbefragung Z Deutschen Synode. 0/9 der befragten Katholiken na-
ben auf dıe Frage, ob dıe Carıtas der Kırche 1n der Krankenpflege, 1n der Heıimer-
ziehung, 1im Kindergartenwesen, 1n der Sorge alte Menschen, Gastarbeiter und
Straffällige, körperlich und geist1g Behinderte siıch engagıeren oder dıese Aufgaben
dem Staat überlassen soll, dıe Antwort, dafß diese Aufgaben nıcht dem Staat über-
lassen werden sollten. Die Besuchsfrequenz der Einrichtungen katholischer Carıtas und
evangelischer Diakonie bestätigt dieses Befragungsergebnis. Es sind somı1t mündige
Bürger dieses Sozialstaates, die kraft ihrer eigenen grundrechtlichen Freiheiten ine
ihren Vorstellungen entsprechende Nächstenhilfe ordern. Die Besuchsfrequenz der
Ausbildungsstätten der Kirchen und ihrer Wohlfahrtsverbände (Fachschulen, Fach-
hochschulen für Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Heilpädagogik) bestätigen zudem,
dafß die Jugend TOLZ aller Verunsicherungen nach Ww1e VOT evangelische und katholische
Ausbildungsstätten bejaht und siıch Z.Uu eiınem Fachstudium und Zu tachlichen DDienst-
leistungen bereitfindet (Z Zt können 30 fın ELW 3540 0/9 der Bewerber zugelassen
werden), die sıch auf dem Grund religı1öser Motivatıon auf einen Menschen hin Orlien-
tieren, den W11 1n Leib und Seele als (jottes Ebenbild erkennen.

Innerkirchliche Probleme 1n der gerechten Erfüllung der Carıtas

„Weıl dle Kirche nach dem Inkarnationsgesetz iıhren geschichtlichen Leib ımmer
1Ur auf dem Stoft der Gesellschaft autbauen kann, 1n der Sie jeweıils lebt, gerat auch
S1e jetzt notwendig 1n einen Wandlungsprozefßß, der iıhre NzZ enk- und Formwelt
ergreift.“ 19 In welchem Bereich 1St ohl ein derartıger Wandlungsprozefß mehr
verzeichnen als 1n dem der soz1alen Hılfen, 1n dem VO staatlichen Recht her Begriffe
Ww1e Menschenwürde, Freiheit, (zew1ssens- und Religionsfreiheit und Toleranz die be-
stimmenden Elemente treiheitlicher Verfassungen ausmachen und auf die hin sich
kirchliche Carıtas 1m Sınn des VO  - aps Johannes bei der Eröffnung des
Zweıten Vatikanums Ü 1962 herausgestellten „Aggiornamento“ orientieren
hat Eıne Sache auf den Stand des Tages, aut die Söhe der gestellten Aufgabe bringen,
„ W as nıcht Modernisierung und Anpassung heißt, weıl die Welt Jjetzt denkt und
tUt, sondern weil ı38R  - den heutigen Menschen besser erreicht“ 1

Die Berichte über den Verlauf der Deutschen Synode mMi1t ihren vielfältigen Sach-
tragen lassen das Bemühen erkennen, innerkirchliche Probleme aufzuarbeiten. uch
dıe Carıtas als eine Wesensfunktion der Kirche steht hierbei Z Erörterung. Hierbe1
ware 1 besonderen wünschen, da{fß das VO  - Christus aufgegebene „mandatum
novum“ als durchgängiges pastorales Anliıegen erkannt und eıner seiner Bedeu-

Hanssler, Aufgaben der Aneıignung des Konzıils (Referat VOT dem Zentralkomitee der deutschen
Katholiken 16 10

ard Döpfner, Rundfunkansprache VO'! 12 1965, 1n ! KNA-KOHZi;SdÄCnSt Nr.
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LuNg entsprechenden Aussage der Synode führt Unabhängig hiervon sollen 1mM Hın-
blick auf hre Dringlichkeit einıge Teilfragen ZCENANNT se1n, die VOTr allem 1M deutschen
Bereich Zur Klärung anstehen.

Ausbau der persönlichen Mitgliedschaft 1n den Carıtasverbänden
und carıtatıven Fachverbänden 15

In der NS-Zeıt erreichte der Mitgliederbestand 1n den genannten Verbänden —

niähernd iıne Million. Nach dem Krieg schrumpfte diese Zahl aut die Hälfte ZUSa  -

men. Beruht dies auf einer angeblichen Organisationsmüdigkeit katholischer Christen? 16

Die Gründe tür den Rückgang der Miıtgliedschaft liegen tiefer. Es esteht weitgehend
die Auffassung, da 1ne solche Mitgliedschaft für den mündıgen Christen deshalb nıcht
interessant sel, weil S1Ee sich 1 wesentlichen 1n der Zahlung VvVon Beiıträgen erschöpfe
und dıe eigentlichen Aufgaben VON hauptberuflichen Kräften erfüllt würden. Hier EeLIzZt
auch berechtigte Kritik Yn Innerkirchliche Pluralität und Vergesellschaftung können
und sollen siıch bei recht verstandener Mitgliedschaft gerade 1 den Bereichen der
Nächstenhilte akzentuieren, nachdem 1m Dekret über das Laienapostolat, ım Dekret
über dle Hirtenaufgabe der Bischöfe und in der Pastoralkonstitution „Die Kirche in
der Welt VONN heute“ die konstitutiven Elemente einer solchen Mitgliedschaft 1n den
Begriften Personalıität, Solıdarıität, Kollegialität und Subsidiarität erkannt und Wege
ihrer Verwirklichung yewlesen siınd. Es erscheint unerläfßlich, die Miıtgliedschaft 1n
einem carıtatıven Verband 1mM umfassenden Sınn einer personalen Bindung und die
AUS dem Rechtsbegriff der Miıtgliedschaft sich bestimmenden Rechte und Pflichten Neu

überdenken und 1ın den Statuten dieser Verbände gleich ob S1€E aut überdiözesaner,
dıözesaner oder örtlicher Ebene bestehen, konsequent verwirklichen. Im Grund
wil] der engaglerte Christ 1n diesen Verbänden Miıtverantwortung und Mitentschei-
dung, Er die Durchlässigkeit verbandlicher Aktivitäten 1n entsprechenden
Verbandsorganen, esteht auf Offenlegung der Geschäftsführung, auf Rechenschaft
und Entlastung, 1ne optimale Verwirklichung des Wahlprinzips für Or-

15 Hıer siınd Deutscher Verband katholischer Mädchensozialarbeit, Gemeinschaft der
Carıtas-Konferenzen Deutschlands, Gemeinschaft der Vinzenzkonterenzen Deutschlands, Malteser-Hilf£s-
dıenst, Sozialdienst katholischer Männer, Sozialdienst katholischer Hrauen. Neben diesen carıtatıven
Personalverbänden, deren koönstitutives Element WI1e bei den Carıtasverbänden die Mitgliedschaft 1St,
o71ibt CS noch Zusammenschlüsse VON Einrichtungen gleicher Fachrichtung, \sogenannte „Einrichtungsver-
bände“, die der Dıfterenzierung, Qualifizierung un Vertretung eiıner Fachrichtung dienen, Ww1e€e der Ver-
band der Heıme un Einrichtungen der katholischen Altenhilfe, der Verband der Einrichtungen der
Heim- un Heilpädagogik, der Eınrichtungen für Körperbehinderte, für Lern- und Geistigbehinderte,
der Verband katholischer Kindergärten und Horte U,

16 Das Problem „katholische Verbände“ steht 1n der Kirche mehr der weniıger immer Zur Diskus-
S10n Al vgl Hoftacker, Haben katholische Verbände 1n Kirche und Gesellschaft noch Sınn, in :
Cariıtasschwester 1/1973: Festing, Dıie Kıiırche ann aut katholische Verbände ıcht verzichten; wWwWenn s1e
ıcht vorhanden waren, müfßten Ss1e gyeschaffen werden, 1n : KNA-Inland, F3
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ganmıitglieder, ine kollegiale Geschäftstührung, WwW1e dem staatlichen Korporations-
recht entspricht, und eın sachbezogenes Mıteinander VO  w hauptberuflichen und ehren-
amtlichen Miıtgliedern, 1LUFr ein1ıge Dınge 1n diesem Zusammenhang CN

Weil diese Voraussetzungen recht unterschiedlich und ZUuU Teil unzulänglich ent-
wickelt sınd, wandern katholische Christen 1n andere Gruppilerungen und Verbände
sozialer Zielsetzung ab Miıt dieser Entwicklung wırd auch das oft VO  w} Klerikern VOT-

getragene Argument ZUur Ablehnung VO  - Carıitasverbänden und carıtatıven Fachver-
bänden erschüttert, katholische Gemeinschaftscaritas edürfe keiner besonderen Orga-
nısatıonsformen, weıl dıe allgemeine Kirchenmitgliedschaft aut dem Grund der VeTr-

taßten Kırche ausreiche. Im Prinzıp führt diese Auffassung ZUrTr: Auflösung katholischer
Gemeinschaftscaritas.

Das Verhältnis VO  - carıtatıven Verbänden und kirchlichen Räten

Es bestehen Tendenzen, die tradıitionellen Aufgaben der Carıtasverbände und Carı-
atıven Fachverbände den iınnerkirchlichen Räten überantworten, VOTr allem 1n
solchen Diözesen, 1n denen aut der Öörtlichen Ebene Carıtasverbände und Carıtative
Fachverbände aum entwickelt worden sınd, obwohl sıch die deutschen Bischötfe nach
dem Konzıl bei der Billigung des Statuts des Deutschen Carıtasverbands VO 21
1966 eindeutig einem Organısationsprinz1ip der Carıtas 1n Deutschland ekannt
haben, nach dem diese sıch 1n der Rechtstorm des freien Wohlfahrtsverbands als Di1ö-
zesancarıtasverbände und örtliche Carıtasverbände darstellen. Diese Entscheidung
eruhte nıcht Z 0 weni1gsten auf der Erkenntnis, daß der Beitrag katholischer Carıtas
1in einem staatlichen System normierter Hıltfen 1n entscheidendem Maß_.durch persOn-
liches Engagement hauptberuflicher und ehrenamtlicher Mitarbeiter erbringen se1n
wiırd, wenn staatlichen Zwangs praktizierte Brüderlichkeit, die 1 Grund das
Herz jeder freien Gesellschaft 1St, erhalten leiben oll

Wer Carıtasverbände und carıtatıve Fachverbände ZUgUNSTIEN innerkirchlicher Rate
opfern will, übersieht 7zudem ihre unterschiedliche Konstitulerung, ihre unterschiedli-
chen Aufgaben und Funktionen und VOT allem die Verantwortung für einen fachlich
qualifizierten carıtatıven Dienst, W1€e heute durch Caritasverbände und Fachver-
bände 1n den zahlreichen Dienststellen und carıtatıven Einriıchtungen geleistet wird.

Damıt wırd nıcht 1n rage gestellt, dafß beide Institutionen aufeinander angewlesen
sind, da{fß die Urgane der Carıtasverbände für Vertreter der kırchlichen Räte geöffnet
se1ın mussen, dafß die Caritasverbände 1mM örtlichen Bereich den Pfarrgemeinderäten
durch Sach- und Fachverstand bei ihren Überlegungen und bei der Erfüllung iıhrer
Aufgaben nützliche Dienste eisten können 1

O, v. Nell-Breuning stellt Zur Carıtas-Verbandstätigkeit fest „Diese 1n der BRD der
Ägıde des Deutschen Carıtasverbands stehende Tätigkeit wırd sıch immer des Verständnisses des Seel-
SOTSCIS erfreuen und 1St ıhm eine wertvolle Hılte für seiın eigenes Wirken“ (a d. 126) Be1i dieser
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Carıtatıve Verbände und kirchliches Amt

Das Satzungsrecht des Deutschen Caritasverbands und der Gliederungsverbände
1in den Diözesen welist durchweg ıne Bestimmung auf, nach der der jeweıilıge Carıtas-
verband der bischöflichen Aufsicht steht. Das hat seinen besonderen Grund Die
VOIN diesen Verbänden wahrgenommene Verantwortung, gleich ob S1e 1n der Kirche
oder in der außerkirchlichen Oftentlichkeit vollzogen wiırd, stellt 1i1ne Wesenstunktion
der Kirche dar. Aus diesem Grund 1St die statutengemäße Absicherung bischöflicher Miıt-
verantwortung gerechtfertigt. Aufsicht heißt aber nıcht Ayuftrag 1 Das muß eigens
betont werden. In der Begrenzung amtskirchlicher Verantwortung autf die Aufsichts-
tunktion wiırd die auf dem Grund des staatlichen Korporationsrechts begründete Mıt-
gliedschaft katholischer Christen in diesen Verbänden uneingeschränkt bestätigt un:
rechtfertigt iıhren uUusweIls als frei gyemeinnützige, katholische Wohlfahrtsverbände.

Vereinzelt wırd diese Struktur als 1ne für die bischöfliche Verantwortung nıcht
hinreichende Lösung angesehen. Man strebt ine stärkere Heranführung der Carıtas-
verbände das bischöfliche Amt und beruft sıch hierbei VOT allem autf die beson-
dere Stellung der als Körperschaft des öÖöffentlichen Rechts anerkannten Kirche un
ihren besonderen staatskirchenrechtlichen Garantıen. Dieses Argument annn aber ım
Soz:albereich NUur bedingt gelten, weiıl 1n ıhm nıcht sehr auf die rechtliche Quali-
fikation einer Institution (öffentlich-rechtlich, privatrechtlich) ankommt, sondern dar-
auf, ob das Hilfe-Angebot 1n eıner pluralen Gesellschaft MIt ihren grundrechtlichen
Freiheiten sıch qualifizieren VErMaßs.

Das derzeitige Ordnungsverhältnis mu{ß auch deshalb bejaht werden, weil ylaub-
würdig und eftektiv das innerkirchliche Prinzıp der Subsidiarität bestätigt. Dıies oilt
vornehmlich für dıe Aufgaben, Dienste und Einrichtungen 1mM soz1ial-caritativen Be-
reich, die auf dem Grund des fürsorgerischen Prinzıps der Nächstennähe 1MmM örtlichen
Bereich erfüllen sınd, weshalb sıch verbietet, diesen Bereich in zentrale Verant-
WOrtungen überführen. Hierbej steht außer Rrase: dafß der Bıischof für den Bereich
seiner Dıiözese die wiıchtige und schwierige Verantwortung für ıne optimale Organı-
satıon der Carıtas 1n der Diözese tragt und hierbei heute aut innerkirchliche Pla-
NUungen, aut Schwerpunktbildungen, auf Koordination vorhandener Aktivitäten un
verbesserte Kooperation ankommt 1

Formulierung drängt sıch der Verdacht auf, dafß der Vertasser noch einer überholten Auftfassung folgt,
bei der mehr eiIne Trennung VO'  3 Carıtas und Seelsorge gesehen wurde, die 1mM Grund Aazu geführt hat,
daß die Organisierte Carıtas 1n der Kirche 1n eiNeEe bedrohliche Isolierung ’geraten 1st, nicht zuletzt des-
halb, weıl das Anlıegen „Carıtas“ 1n der Pastoral 1LLUT einen minderen Stellenwert einnahm.

18 Klein, Die Verfassung der deutschen Caritas, 47
19 Vgl Dekret ber die Hırtenaufgabe der Biıschöfe, Kap Nr. JA Dekret iber das Apostolat der

Laien, Kap Nr S, Kap Nr 18 (Bedeutung und Formen des gemeinschaftlichen Apostolats); Kap
(Die Ordnung des Laı:enapostolats) Nr. 23 (Koordinierung), Nr (Verhältnis ur Hierarchie), Nr.
(Mıttel der Zusammenarbeit). Das deutsche Verfassungsrecht raumt der Kirche das echt ein, ihre
innere Ordnung trei VO' staatlichem Eıinflu{fß bestimmen (Art. 140 G 137 WRV) Diese Autonomıie
1St durch das Urteil des Bundesverfassungsgerichts VO: 10 1968 ausdrück lich bestätigt.
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ber ıne allgemeine Aufsicht des Bischofs 20 hinaus sehen die Statuten spezıelle,
AUS der Aufsicht abgeleitete Befugnisse VOIL, bei der Bildung des Vereinsvorstands,
bei Entscheidungen VO  am} Verbandsorganen über Satzungsänderungen und die Auft-
lösung des Verbands und verschiedentlich auch be] besonders schwerwiegenden Rechts-
geschäften. ach dem staatlıchen Vereinsrecht siınd derartige Bestimmungen durchaus
zulässıg. Ihre Rechtfertigung erfahren s1e AuUs der besonderen Stellung dieser Verbände
1n der Kirche un ihrer Aufgaben und Funktionen, die ZUTT Sicherung des kirchlichen
Gesamtwohls einer entsprechenden Miıtverantwortung des Bischofs stehen.

Die Rechtfertigung der „katholischen Tendenz“ 1m System normierter Sozialhilfen

Die innerkirchliche S1ıtuation 1St gekennzeichnet durch 1ne bedenkliche Verwiırrung
1n den Grundbegriften, VO  - denen her katholische Carıtas ıhre Bestimmung ertährt. Es
geht dabeji Begrifte und Unterscheidungen VO  w „Carıtas und Sozialarbeit“, VOL

A(Camtas und Diakonie“, VO  - Garnıtas un Sozialdiakonie“, VO  3 „Carıtas und Huma-
nıtat“, VO  - „Amtscarıtas und gesellschaftlicher arıtas“ Es x1ibt katholische Theo-
logen, die Carıtas LLUTL noch 1n der persönlichen Motivatıon, aber nıcht mehr 1n ıhrem
materı1alen Gehalrt und Vollzug anerkennen. In dieser Weiıse wırd VOT allem die
relig1ös bestimmte Hılte 1m vielfältigen Bereich normierter Sozialhilfen in rage
gyestellt und letztlich 1ne weltanschaulich neutrale Hılfe, eın nach tachlichen (38=
sichtspunkten oOrjlentiert, propagıert. Im Grund stehen diese Auftassungen 1n Wıder-
spruch einem Menschbild, W1€e WIr AaUusSs uLlseTrer Verfassung mi1t ihrer Wertordnung
und ihren verbindlichen Wertentscheidungen erkennen vermögen. Im Bereich mM1t-
menschlicher Hıiılfen 1St dieses Menschenbild auf eiınen hilfebedürftigen Staatsbürger

proJızıeren, der nach seinem vertassungsrechtlich verbrieften Recht eın seiner Welt-
anschauung entsprechendes Hiılfeangebot und ordern kann, se1 1n der
Krankenhilfe, in der Jugendhilfe, 1n der Hılfe für die Alten und auch iımmer.
Wer sOomı1ıt der weltanschaulichen Neutralisierung persönlıcher Hilfen das Wort redet,

sıch 1n Wıderspruch MIt yrundrechtlichen Freiheiten (Art Z 3 4, 6, 19 13 GG)
Dazu Jeugnet Recht und Pflicht der Kırche einer relig1ös mot1iviıerten Hılte

Religiös mot1ivlıerte Hıiltfe bedarf zunächst einmal eıner eindeutigen rechtlichen Ab-
sicherung bıs hın einem Trägerstatut, 1n dem dıe katholische Tendenz nach 7Zweck
un Ziel des Trägers bıs hiınein 1ın den Hıltevollzug abgesichert 1St. Aus der rechtlichen
Absicherung des Trägers gegenüber der außerkirchlichen Oftentlichkeit leitet sich
sodann auch die rechtliche Verpflichtung des Mitarbeiters einer Dienstleistung ab,
die dem Zweck und Ziel des Trägers entspricht.

7{} Zur Rechtsnatur dieser Aufsicht nach kırchlichem und staatlıchem echt vgl Kleın, Die Ver-
assung der deutschen Carıtas (1966) 46—52

271 Vgl Völk]l,; Dienende Kırche Kirche der Liebe, insbes. 260—338 (Der sozial-carıtatıve Dienst
der Kirche).
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Alle rechtlichen Absiıcherungen sınd 1aber iragwürdig, wWenn nıcht die 1n den kırch-
lich-carıtatıven Dienststellen und Einriıchtungen tätıgen Mitarbeiter iın ihrer Person die
Tendenz bejahen und ihrem Vollzug bereit sind. Ob das durchweg der Fall 1St;, ann
durchaus 7zweıtfelhaft se1nN. ESs o1bt Miıtarbeiter 1n der Carıtas, die iıhre Tätigkeıit mehr
als einen bürgerlichen Beruf und als einen sıch lohnenden Job verstehen und die 1n einer
carıtatıven Einrichtung eınen Betrieb sehen, der sıch nıcht mehr wesentlich VO  =) einem
staatlichen oder kommunalen unterscheidet. Diesen Mitarbeitern ann 111a  ; iıhre
Fehlhaltung, WEeNnN In  e} dieses Wort gebrauchen darf, nıcht allein anlasten. Hıer wirkt
sich dıe innerkirchliche Verunsicherung die Kirche, iıhre Verfaßtheit, iıhren Auf-
LLaß, hre Struktur, iıhr soz1ales Engagement bıs hın ZUur sıtuationsgerechten Pastoral
auS, die bereits 1m Abbau des relig1ösen Grunds 1n der Famailie, 1im Auseinanderfallen
der christlichen Gemeinde, 1mM Hınausdrängen der Religion AaUus dem Schulbereich un
in der unzulänglıchen Fundamentierung der Religionspädagogik 1n der Ausbildung
den soz1alen Beruten iıhre Ursache hat

S0 sehr auch die verschiedenen Bemühungen Zur Überwindung dieses Prozesses NZU-

erkennen sind, im etzten werden S1€e uns nıcht weiterbringen, WEeNnN WIr nıcht einer
vermehrten Spirıtualität hın auf Gebet, tätıge Nächstenliebe und Opfter kommen, die
eben nıcht verordnet und dienstrechtlicher Verpflichtung gemacht werden können.
Fın solches Iun aber kommt nıcht VO  a selbst. Es bedarf der Hinführung, der Auf-
klärung, der Heranbildung eines gyeschärften Gew1ssens. Diese Aufgabe 1St VOT allem
in den katholischen Ausbildungsstätten soz1alen Berutfen bewältigen. Es 1St hıer
schlicht die Frage stellen, ob alle dort tätıgen Lehrer iın der Lage und gewillt siınd,
hre Disziplin VO religiösen Grund her lehren. Wır wıssen ZUL, da{ß die
heutigen Studierenden drängende Fragen nach dem Sınn ihres eigenen Lebens und
dem des Mıtmenschen stellen und S1e hierauf keine befriedigenden Antworten erfahren
und nach Abschluß des Studiums 1n ihrer Verunsicherung 1n das Berutsleben über-
wechseln. Die Dozenten unNlseren Ausbildungsstätten sollten bedenken, da{ S1e, wWenn
S1e in freier Entscheidung sıch einer Lehrtätigkeit katholischen Ausbildungs-
statten verpflichten, dann aber auch 1mM Wort sind, da{ß S1e auf Grund des Art
MIt der dort gyarantıerten Bekenntnisfreiheit einem katholischen Ausbildungsträger
gegenüber i1ne Bekenntnis- Verpflichtung E en haben und sıch hiernach VeI-

bietet, 1n einen achlich verbrämten Indifterentismus auszuweıichen 2

» Das echt hierzu haben die Kirchen 1n der Ausbildung sozialen Berutfen unbestritten, WENN
INan eiıne eıtere Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, Senat, vom 19 10A5469 1n bezug autf
Art Glaubens-, Gewiı1issens- und Bekenntnisfreiheit) ZUuU Kenntnis nımmt: iıt dieser Verfas-
sungsbestimmung sınd ıcht 1LU!r Überzeugungen erfaßt, die auf imperatıven Glaubenssätzen beruhen
und durch die Glaubensfreiheit geschützt sind. Unter iıhren Schutzbereich fallen auch religiöse Überzeu-
5UNgen, dıe tür eine konkrete Lebenssituation eline ausschließlich religiöse Reaktion ZWar ıcht zwıngend
tordern, diese Reaktion ber tür das beste und adäquate Mittel halten, die Lebenslage nach der
Glaubenshaltung bewältigen.“ Da sıch dıe Kirchen neben den CNANNTIEN Bestimmungen w1e der
einzelne Christ als Staatsbürger autf Art. beruten können, sind für den Bereich der staatlıchen
Rechtsgemeinschaft katholische Carıtas und evangelische Diakonie abgesichert.
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Dıie Mitarbeiter 1MmM carıtatıven Dienst

Auch 1m carıtatıven Dienst bereitet das Personalproblem einıge Sorgen. An ach-
wuchs fehlt nıcht. Dıie Absolventen VO  e Fachschulen und Fachhochschulen finden sıch
für einen Dienst 1n der Carıtas durchaus bereit. Nur diese jJungen Menschen
VO  3 iıhren Dienstgebern, dafß Ss1e entsprechend iıhrer Ausbildung und ihrem Fachwissen
auch befriedigende Entfaltungsmöglichkeiten haben In den Leitungsgremien carıtativer
Dienststellen und Einrichtungen wiıird das nıcht immer gesehen, VOTLr allem dort,
die Funktion eines Dienstgebers VO Personen W9.hrgen0rnrnm wiırd, die sich ehren-
amtlıch hierfürbereitstellen und denen die gebotene Aufgeschlossenheit für eıne den heu-
tigen Erfordernissen entsprechende Facharbeit tehlt. Dies führt dazu, daß die haupt-
eruflichen Fachkräfte 1ne verstärkte Mitbeteiligung Leıitung und Sachentschei-
dung tordern, dafß auch S1e 1n den Verbandsgremien mit S1t7z und Stimme vertreten

se1ın wollen unabhängig davon, da{fß S1e dienstrechtlich kraft des Anstellungsvertrags
dem Dienstgeber untergeordnet sind.

Dıie hıer bestehenden Spannungen lassen sıch urchaus lösen, WEeNN INa  } dıe Grund-
AUSSAaHC in der Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Carıtasverbands über das
Wesen der Dienstgemeinschaft bedenkt, 1n dem heißt „Dıie Pflichten der Dienst-
gemeıinschaft sınd durch den Auftrag bestimmt, den die Carıtas als Lebens- und We-
sensäußerung der Christen und der Kirche hat Die Mitarbeiter haben den ihnen 1VEOI-

Tautfen Dıiıenst 1n Ireue eisten Der TIreue des Mitarbeiters MU' VO  } seıten des
Dienstgebers die Ireue und Fürsorge gegenüber dem Mitarbeiter entsprechen. Auf
dieser Grundlage regeln siıch alle Beziehungen 7zwischen Dienstgeber un Mitarbeiter.“
An sıch 1St das Dienstrecht in der deutschen Carıtas 1n einer Weise entwickelt worden,
dıe geradezu als beispielhaft gelten kann. Eın diferenziertes Berufsgruppenverzeichnis
entspricht der Vieltalt der Dienste und dokumentiert den Wıllen, nach sachbezogenen
Funktionen die Dienste gliedern und schon adurch der Mıtverantwortung jedes
Mitarbeiters gerecht werden.

Die Kirche einschließlich des carıtatıven Bereichs hat arüber hinaus beachtliche
Leistungen 1n der kollektiven Mitwirkung der Mitarbeiter autzuweisen 2 Da 1n
der Carıtas keine Spannungen w1e eLIw2 1n der weltlichen Wirtschaft zwischen Kapı-
tal und Arbeıit, 7zwischen Unternehmer und Arbeiter 21Dt, geht bei iıhr mehr
Mıtverantwortung 1n der Erfüllung e1ines Dienstgeber und Dienstnehmer verbindenden
Auftrags, bei dessen Ertfüllung auch die Dienstnehmer beteiligt sein mussen. Die
Rahmenordnung ZUT Ordnung tür Mitarbeitervertretungen 1St inzwischen in allen
DiıJıözesen als diözesanes Recht eingeführt. Y wünschen ware I1UTL, da{ß diese Miıt-
arbeitervertretungen LLU  = aber auch 1n allen Dienststellen und Einrichtungen errichtet
werden und nach ihnen vertfahren wiırd.

Vgl Rahmenordnung tür Mitarbeitervertretungen VO: März 1974 verabschiedet VOIl der Deut-
schen Bischotskonterenz.
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